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Pfingstferienbetreuung am Werk71 

Kinderstadt - eine Stadt von Kindern für Kinder 

Auch in diesen Pfingstferien verwandelte sich das Werk71 wieder in eine lebendige 
Kinderstadt, einem bewährten und beliebten Angebot des Kinder- und Jugendbüros der 
Stadt Freilassing. Über 50 Kinder im Grundschulalter gestalteten und verwalteten ihre 
eigene Stadt. 
 
Ein besonderes Highlight war der Besuch von Erstem Bürgermeister Markus Hiebl gleich 
zu Beginn der Ferienbetreuung. Da die Wahl der Kinderstadt-Bürgermeister noch 
bevorstand, wurde Hiebl von mehreren vielversprechenden Kandidatinnen und 
Kandidaten für das Amt begrüßt und durch die von den Kindern gestaltete Kommune 
geführt. Dabei erhielt er spannende Einblicke in die vielfältigen Stationen und das große 
Engagement der jungen Stadtbevölkerung.  
 
In der Kinderstadt übernahmen die Kinder spielerisch Verantwortung und probierten 
verschiedene Berufe aus: Als Bäcker, Koch, Gärtner, Postbote, Bankmitarbeiter, Fotograf 
oder Verkäufer verdienten sie „Kinderstadt-Taler“, die sie etwa für selbst gebastelte 
Produkte oder Snacks ausgeben konnten. Darüber hinaus übten die Kinder im 
„Krankenhaus“ beispielsweise die stabile Seitenlage, lernten gemeinsam unter Anleitung 
des Jugendforums demokratische Prozesse kennen und bestimmten das Stadtleben mit. 
Neben dem handwerklichen und sozialen Lernen kamen dabei Kreativität, Teamarbeit 
und jede Menge Spaß nicht zu kurz. 
 
Die Kinderstadt wird gefördert durch das Deutsche Kinderhilfswerk. 
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BU: Von links: Tobias vom Jugendforum, Valerie, Toni, Bürgermeister Markus Hiebl, Heidi, 
Viktor (konnte anschließend die Wahl zum Bürgermeister für sich entscheiden) und 
Hanna vom Jugendforum. 
 

 

 
 
 
Hinweis: Fotos dürfen nicht archiviert werden und sind nur zur einmaligen Verwendung 

im Rahmen der aktuellen Berichterstattung gestattet! 


